
 

 
 
Tourismusverband Rügen e.V. 
Bahnhofstraße 15    
18528 Bergen auf Rügen    

Beitragsordnung des Tourismusverbandes Rügen e.V. 
 
Aufnahmegebühr (einmalig zahlbar)      €      95,00 
 
 1. Landkreis Rügen und kreisfreie Städte pro Einwohner    €        0,46 
 
 2. Städte, Ämter und Kommunen, die nicht als Kur- und Erholungsorte anerkannt sind:  
          bis       2.500 Einw.  €    307,00 
      2.501 -    5.000 Einw.  €    614,00 
      5.001 -  10.000 Einw.  €    895,00 
           ab     10.001 Einw.  € 1.278,00 
 
 3. Anerkannte Kur- und Erholungsorte        je Gästebett der Gemeinde  €        0,26 
 
 4. Örtliche und regionale (eingetragene) Vereine pro Mitglied   €        5,00 
      Mindestbeitrag   €    153,00 
 
 5. Hotels, Pensionen, Beherbergungseinrichtungen   
            bis        10 Betten  €      51,00 
            11 -       50 Betten  €    153,00 
            51 -     100 Betten  €    256,00 
          101 -     300 Betten  €    767,00 
          301 -     500 Betten  € 1.023,00 
          501 -  1.000 Betten  € 1.750,00 
              ab    1.001 Betten  € 2.000,00 
 
 6. Gaststätten     pro Platz   €        2,00 
      Höchstbeitrag   €    767,00 
 
 7. Reedereien, Fährlinien, Busunternehmen pro Platz   €        2,00 
       Mindestbeitrag   €      51,00 
      Höchstbeitrag   € 1.278,00 
 
 8. Zimmervermittlung 10% von 
            bis         10 Betten  €      51,00 
            11 -       50 Betten  €    153,00 
            51 -     100 Betten  €    256,00 
          101 -     300 Betten  €    767,00 
          301 -     500 Betten  € 1.023,00 
          501 -  1.000 Betten  € 1.750,00 
               ab   1.001 Betten  € 2.000,00 
 
 9.Freizeit- und Kultureinrichtungen          bis  50.000 Besucher  €    153,00 
                 50.001 -  100.000 Besucher  €    256,00 
               100.001 -  250.000 Besucher   €    767,00 
              ab 250.001 Besucher  € 1.022,00 
 
10. Campingplätze        pro Stellplatz   €        0,50 
  
11. Gewerbetreibende, Handelsunternehmen, Agenturen 
       (regionale und überregionale Bedeutung)     €    153,00 
 
12. Sonstige Unternehmen, nicht primär touristisch ausgeprägte Unternehmen €    767,00 
 
13. Einzelmitglieder        €    153,00 
 
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum  30.04.  des laufenden Kalenderjahres in voller Höhe  zu entrichten. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es mit der 
Beitragszahlung trotz Zahlungsaufforderung länger als 6 Monate im Rückstand ist (Artikel 3, Abs. 6 c, Satzung).  

 


